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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

Allgemeines 

Lieferungen der europa3000 AG erfolgen ausschliesslich zu die-

sen Geschäftsbedingungen. Mit dem Abschluss eines Subscription 

Abonnements erkennt der Kunde diese Bedingungen an, und 

zwar auch, wenn sie mit seinen Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise in Widerspruch stehen. Wenn der Kunde diese 

Bedingungen nicht anerkennen will, muss er das Angebot der 

europa3000 AG ablehnen. Soweit Software der europa3000 

AG bezogen wird, ist Gegenstand dieser Bedingungen die auf 

den Datenträgern aufgezeichneten Computerprogramme, die 

Programmbeschreibungen und Bedienungsanleitungen sowie 

sonstiges, zugehöriges Material (Daten, Code, etc.). Sie werden 

im Folgenden auch als Software bezeichnet. 

 

Auftragserteilung 

Angebote der europa3000 AG sind freibleibend. Aufträge be-

dürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch 

die europa3000 AG. Mündliche Vereinbarungen sind vorbehalt-

lich schriftlicher Bestätigung unwirksam. 

 

Versand und Transport 

Die Beförderungsgefahr trägt der Empfänger, auch bei fracht-

freier Lieferung. Die Entscheidung über die Versandform (Trans-

portweg und Transportmittel) behält sich die europa3000 AG 

vor. Ausser auf ausdrückliche schriftliche Erklärung seitens des 

Kunden wird die Ware durch die europa3000 AG für den Trans-

port zwangsversichert. Die Kosten für Versand und Versicherung 

gehen zu Lasten des Kunden. 

 

Gewährleistungsbestimmungen für alle europa3000TM-Produkte 

a) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf (12) Monate ab Ein-

gang der entsprechenden und vom jeweiligen Kunden be-

stätigter Lizenz- und Garantiebestimmungen. Um einen 

Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, muss die 

Bestätigung innerhalb eines Monats nach Lieferung respek-

tive Installation durch den Kunden erfolgen. Leistungen, 

welche ausserhalb der Gewährleistungspflicht der europa-

3000 AG liegen, werden gemäss der jeweils gültigen Preisliste 

der europa3000 AG in Rechnung gestellt. Mit einem Gewähr-

leistungsanspruch an die europa3000 AG müssen die entspre-

chende Kaufquittung, Lieferschein sowie Angaben über repro-

duzierbare Fehler der europa3000 AG gesandt werden. Durch 

die Gewährleistung treten keine neuen Gewährfristen in Kraft. 

Fehlerhafte Bedienung, unsachgemässe Handhabung, Ein-

flüsse seitens von Hardwaresystemen, welche fehlerhaft arbei-

ten, sowie fehlerhafte Datenträger und Eingriffe von nicht be-

fugten Dritten sind von einer Gewährleistung ausgeschlossen. 

b) Die Gewährleistungspflicht der europa3000 AG beschränkt sich 

auf die Behebung von Softwarefehlern. Treten Fehler in der 

Software selbst auf, steht dem Erwerber ausschliesslich das 

Recht zu, dass diese Fehler kostenfrei korrigiert werden.  

Dazugehörige Dienstleistungen (z.B. Bin-update) sind nicht im 

Abonnement enthalten und sind gegen Bezahlung beim 

autorisierten europa3000TM-Partner oder Auftragnehmer zu 

beziehen.  Schadenersatzansprüche sowie Ersatzansprüche für 

Mängel, Folge- und Begleitschäden oder entgangene Umsätze 

oder Gewinne sind ausgeschlossen. 

Bei Einführung einer neuen Hauptversion oder eines 

Nachfolgeprodukts wird die bestehende Software weiterhin für 

einen angemessenen Zeitraum, in der Regel bis zu 24 Monate, 

gepflegt und unterstützt. Nach Ablauf dieses Zeitraums bieten wir 

Wartungs-, Support- und Weiterentwicklungsleistungen bei Bedarf 

weiterhin an. Diese Leistungen erfolgen auf Basis einer separaten 

Vereinbarung und können kostenpflichtig sein. 

c) Die Gewährleistungspflicht der europa3000 AG erlischt, wenn 

der Kunde offensichtliche Mängel nicht innerhalb von 10 Ta-

gen nach Eintreffen der Ware der europa3000 AG schriftlich 

anzeigt. Ein Vorabtausch ist nicht möglich. Die Retoure muss 

frei angeliefert werden. Die Gewährleistungspflicht der eu-

ropa3000 AG beschränkt sich auf eine Nachbesserung der 

entsprechenden Ware. Bei fehlgeschlagener Nachbesserung 

erfolgt eine Nachlieferung (Ersatzlieferung). Danach steht 

dem Käufer ein uneingeschränkter Wandlungs- bzw. Minde-

rungsanspruch zu. Bei Vereinbarung eines Gewährleistungs-

abschlags auf den Kaufpreis erlischt jede Gewährleistungs-

pflicht. 

d) Die europa3000 AG gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der 

Übergabe der Datenträger, auf dem die Software aufge-

zeichnet ist, unter normalen Betriebsbedingungen in der 

Materialausführung fehlerfrei ist. Sollte der Datenträger feh-

lerhaft sein, so hat der Erwerber das Recht auf Nachbesse-

rung der entsprechenden Ware. Schlägt die Nachlieferung 

fehl, so kann der Kunde auf Erfüllung des Vertrages pochen 

und gegebenenfalls eine Herabsetzung des Kaufbetrages 

verlangen. Treten Fehler in der Software selbst auf, steht dem 

Erwerber ausschliesslich ein Wandlungsrecht zu. Dieses Wand-

lungsrecht erstreckt sich nicht auf mitgelieferte Hardware. 

Schadenersatzansprüche sowie Ersatzansprüche für Mängel, 

Folge- und Begleitschäden können nur bei zugesicherter Ei-

genschaft gewährt werden, die einer besonderen schriftli-

chen Vereinbarung bedürfen. 

e) europa3000 AG unterhält ein System zur Überprüfung der ein-

gesetzten Lizenzen. Zuwiderhandlungen können bis zur Sper-

rung der Lizenz und/oder einer Konventionalstrafe in der Höhe 

des zehnfachen Lizenzbetrags führen. 

f) europa3000TM ist ein europaweit eingetragenes Warenzei-

chen der europa3000 AG. 

 

Lieferzeit 

Die Lieferfrist beginnt, sobald eine Einigung über sämtliche Auf-

tragsbedingungen erzielt und die Klärung zusätzlicher Vertrags-

modalitäten erfolgt ist. Ansprüche aus Nichteinhaltung einer 

Lieferfrist bestehen nur, wenn eine Nachfrist von mindestens 

zwei Wochen per Einschreiben gesetzt worden ist und auch die 

Nachfrist nicht eingehalten ist. Betriebsstörungen – gleich in 

welcher Sphäre und gleich wodurch bedingt – befreien von der 

Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen. Sie berechtigen 

zum gänzlichen oder teilweisen Rücktritt. Schadenersatzansprü-

che sind ausgeschlossen. 

 

Preise 

Sämtliche Preise verstehen sich rein netto und sind 

freibleibend.
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Zahlungsbedingungen 

30 Tage netto nach Fakturadatum ohne Skontoabzug. Für Liefe-

rungen an unbekannte Neukunden sowie Kunden, welche unsere 

Zahlungsbedingungen nicht einhalten, behalten wir uns vor, die 

Ware gegen Vorauszahlung zu versenden. Die dabei entstehen-

den Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Es ist unzulässig, Zah-

lungen wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder mit irgend-

welchen, von uns nicht anerkannten Forderungen zu verrechnen, 

zu kürzen oder zurückzuhalten. Hält der Kunde die Zahlungstermi-

ne nicht ein, so hat er ohne besondere Mahnung vom Zeitpunkt 

der Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrichten, der sich nach 

dem bei schweizerischen Grossbanken üblichen Zinssatz richtet, 

jedoch mindestens 5% beträgt. Durch die Leistung von Verzugs-

zinsen wird die Verpflichtung zu vertragsmässiger Zahlung nicht 

aufgehoben. Pro Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 20.00 

erhoben. 

 

Eigentumsvorbehalt 

a) Die europa3000 AG behält sich das Eigentum an der Ware vor, 

bis sämtliche Forderungen der europa3000 AG gegen den 

Käufer aus der Geschäftsverbindung einschliesslich der künftig 

entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später 

abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. 

b) Der Käufer erhält mit dem Erwerb des Produktes Eigentum an 

dem Datenträger mit den darauf verkörperten Programmen. 

Die Software, jegliche Beschreibungen und Dokumentatio-

nen sowie sonstiges Begleitmaterial sind urheberrechtlich ge-

schützt. Ihr Eigentumsrecht wird dadurch eingeschränkt. Mit 

dem Erwerb der Software wird dem Käufer das einfache und 

persönliche Recht, die beiliegende Kopie der Software auf ei-

nem einzelnen Computer (d.h. mit nur einer einzigen Zentral-

einheit – CPU ) zu benutzen, eingeräumt. Die Vervielfältigung ist 

nur zum Erstellen von Sicherungskopien gestattet. 

c) Der Mieter erhält mit dem Abschluss eines Mietvertrages das 

Recht auf Nutzung der vereinbarten Software-Applikationen. 

Die Software, jegliche Beschreibungen und Dokumentatio-

nen sowie sonstiges Begleitmaterial sind urheberrechtlich ge-

schützt. Ihr Eigentumsrecht wird dadurch eingeschränkt. Mit 

dem Vertragsabschluss wird dem Mieter das einfache und 

persönliche Recht, die beiliegende Kopie der Software auf ei-

nem einzelnen Computer (d.h. mit nur einer einzigen Zentral-

einheit – CPU ) zu benutzen, eingeräumt. Die Vervielfältigung ist 

nur zum Erstellen von Sicherungskopien gestattet. 

d) Die Nutzung der Software nach Abschluss eines Mietvertrages 

wird für Neukunden auf eine Mindestdauer von 24 Monaten 

festgelegt. Für bestehende Verträge gilt eine 

Mindestvertragsdauer von 12 Monaten. Anschliessend kann der 

Mietvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten auf Ende jedes folgenden Jahres beendet werden. 

Nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist obliegt es dem 

Mieter, den Nachweis gegenüber der europa3000 AG für die 

vollständige Deinstallation der Software, Löschung sämtlicher 

damit zusammenhängender Daten und Dokumentationen sowie 

aller mit europa3000™ zusammen installierten/gemieteten 

Applikationen zu erbringen. Jegliche Nichteinhaltung dieser 

Vorgaben wird als Vertragsverletzung im Sinne dieser AGBs 

gewertet. 
 

Schadenersatz bei Vertragsverletzung 

Die europa3000 AG macht darauf aufmerksam, dass der Ge-

schäftspartner/Kunde für alle Schäden aufgrund von Urheber-

rechtsverletzungen haftet, die der europa3000 AG aus einer Ver-

letzung dieser Geschäftsbedingungen entstehen. Zudem macht 

europa3000 AG darauf aufmerksam, dass eine Vervielfältigung 

oder Verbreitung der Software oder einer bearbeiteten oder um-

gestalteten Fassung gerichtlich verfolgt wird. Auf jeden Fall haftet 

der Geschäftspartner gegenüber der europa3000 AG für jeden 

Schaden, den er europa3000 AG durch eine Verletzung dieses 

Vertragspunktes zufügt. 

 

Export 

Der Export von Produkten/Software der europa3000 AG in ein 

anderes Land bedarf der schriftlichen Genehmigung seitens der 

europa3000 AG. Die Wiederausfuhr unterliegt ausserdem den 

Bestimmungen des jeweiligen Landes und ist eventuell ohne be-

hördliche Genehmigung nicht statthaft. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung für beide Parteien ist Aarau. 

Gerichtsstand ist Aarau (Schweiz). Sollten unterschiedliche 

Geschäftsbedingungen verschiedene Gerichtsstände ausweisen, 

so wird hiermit Aarau als Gerichtsstand vereinbart. Es wird 

ausdrücklich vereinbart, dass das schweizerische Obligationen-

recht zur Anwendung kommt. 

 

Schlussbestimmungen 

Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die 

Verbindlichkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht. Mit 

Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle bishe-

rigen Bedingungen ihre Gültigkeit. 
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